
I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

37

rung Jerusalems zur Hauptstadt Israels, null und nichtig sind
und unverzüglich rückgängig gemacht werden müssen, 

ferner unter Hinweis auf die für Jerusalem relevanten Re-
solutionen des Sicherheitsrats, namentlich Resolution 478
(1980) vom 20. August 1980, in der der Rat unter anderem be-
schloss, das „Grundgesetz“ über Jerusalem nicht anzuerken-
nen, 

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des Baus ei-
ner Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet69 und un-
ter Hinweis auf die Resolution ES-10/15 vom 20. Juli 2004, 

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über jede von ir-
gendeiner staatlichen oder nichtstaatlichen Stelle ergriffene
Maßnahme, die gegen die genannten Resolutionen verstößt, 

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis insbesondere
darüber, dass die Besatzungsmacht Israel die illegalen Sied-
lungstätigkeiten, namentlich den sogenannten E-1-Plan, und
den Mauerbau in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung fort-
setzt, und über die weitere Isolierung der Stadt von dem übri-
gen besetzten palästinensischen Gebiet, was nachteilige Aus-
wirkungen auf das Leben der Palästinenser hat und eine Ver-
einbarung über den endgültigen Status Jerusalems präjudizie-
ren könnte, 

erneut erklärend, dass die internationale Gemeinschaft
durch die Vereinten Nationen ein legitimes Interesse an der
Frage der Stadt Jerusalem und dem Schutz der einzigartigen
spirituellen, religiösen und kulturellen Dimension der Stadt
hat, wie aus den entsprechenden Resolutionen der Vereinten
Nationen über diese Frage hervorgeht, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs70,

1. wiederholt ihre Feststellung, dass jede von der Be-
satzungsmacht Israel unternommene Maßnahme, die darauf
gerichtet ist, die Heilige Stadt Jerusalem ihrem Recht, ihrer
Rechtsprechung und ihrer Verwaltung zu unterstellen, rechts-
widrig und somit null und nichtig ist und keinerlei Gültigkeit
besitzt, und fordert Israel auf, alle derartigen rechtswidrigen
und einseitigen Maßnahmen zu beenden; 

2. begrüßt den Beschluss der Staaten, die diplomatische
Vertretungen in Jerusalem eingerichtet hatten, im Einklang
mit Resolution 478 (1980) des Sicherheitsrats ihre Vertretun-
gen aus der Stadt abzuziehen;

3. betont, dass eine umfassende, gerechte und dauerhaf-
te Lösung der Frage der Stadt Jerusalem die legitimen Anlie-
gen sowohl der palästinensischen als auch der israelischen Sei-
te berücksichtigen und auch international garantierte Bestim-
mungen enthalten soll, die die Religions- und Gewissensfrei-
heit ihrer Bewohner sowie den ständigen, freien und ungehin-
derten Zugang der Menschen aller Religionen und Staatsan-
gehörigkeiten zu den heiligen Stätten sicherstellen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 61/27

Verabschiedet auf der 63. Plenarsitzung am 1. Dezember 2006, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 107 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 60 Enthal-
tungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.36, eingebracht von:
Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam, Dschibuti, Gui-
nea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Liba-
non, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Namibia, Oman, Saudi-Arabien, Senegal,
Somalia, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische Republik, Tunesien, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Bur-
kina Faso, Chile, China, Costa Rica, Demokratische Volksrepublik Korea, Domi-
nica, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Ghana, Grenada, Guatemala, Gui-
nea, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ja-
maika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemo-
kratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch Arabische Dschamahirija,
Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Paki-
stan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Russische Föderation, Sambia, Sau-
di-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabi-
sche Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Toba-
go, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik.

Dagegen: Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herze-
gowina, Bulgarien, Burundi, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Haiti, Irland, Island, Italien, Japan,
Kamerun, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malta,
Moldau, Monaco, Montenegro, Nauru, Neuseeland, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Papua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Sa-
lomonen, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Tonga, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vanuatu, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zypern.

61/27. Der syrische Golan
Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Punktes „Die Situation im Nahen
Osten“,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs71,

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats vom 17. Dezember 1981,

in Bekräftigung des Grundprinzips der Unzulässigkeit des
gewaltsamen Gebietserwerbs, im Einklang mit dem Völker-
recht und der Charta der Vereinten Nationen,

69 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1.
70 A/61/298. 71 Ebd.
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erneut bekräftigend, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten72 auf den besetzten syrischen Golan Anwendung findet,

zutiefst besorgt darüber, dass sich Israel unter Verstoß ge-
gen die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats und der
Generalversammlung nicht aus dem seit 1967 unter Besetzung
stehenden syrischen Golan zurückgezogen hat,

betonend, dass der Bau von Siedlungen und die anderen
Tätigkeiten, die Israel seit 1967 in dem besetzten syrischen
Golan durchführt, illegal sind,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Einberufung
der Friedenskonferenz über den Nahen Osten am 30. Oktober
1991 in Madrid auf der Grundlage der Resolutionen des Si-
cherheitsrats 242 (1967) vom 22. November 1967, 338 (1973)
vom 22. Oktober 1973 und 425 (1978) vom 19. März 1978 so-
wie der Formel „Land gegen Frieden“,

mit dem Ausdruck ernster Besorgnis darüber, dass der Frie-
densprozess ins Stocken geraten ist, was die Verhandlungen
mit Syrien betrifft, und in der Hoffnung, dass die Friedensge-
spräche bald wieder an dem bereits Erreichten anknüpfen wer-
den,

1. erklärt, dass Israel die Resolution 497 (1981) des Si-
cherheitsrats bislang nicht befolgt hat;

2. erklärt außerdem, dass der Beschluss Israels vom
14. Dezember 1981, den besetzten syrischen Golan seinem
Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu un-
terstellen, null und nichtig ist und keinerlei Gültigkeit besitzt,
wie vom Sicherheitsrat in seiner Resolution 497 (1981) bestä-
tigt, und fordert Israel auf, diesen Beschluss rückgängig zu ma-
chen;

3. bekräftigt ihre Feststellung, dass alle einschlägigen
Bestimmungen der Kriegsordnung in der Anlage zum Haager
Abkommen von 190773 sowie des Genfer Abkommens zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten72 nach wie vor auf
das seit 1967 von Israel besetzte syrische Hoheitsgebiet An-
wendung finden, und fordert die Vertragsparteien dieser Über-
einkünfte auf, ihre Verpflichtungen aus diesen Übereinkünften
unter allen Umständen einzuhalten beziehungsweise deren
Einhaltung sicherzustellen;

4. stellt erneut fest, dass die weiter andauernde Beset-
zung des syrischen Golan und dessen De-facto-Annexion ein
Hindernis auf dem Wege zur Herbeiführung eines gerechten,
umfassenden und dauerhaften Friedens in der Region darstel-
len;

5. fordert Israel auf, die Gespräche mit Syrien und Li-
banon wieder aufzunehmen und die im Verlauf der früheren

Gespräche eingegangenen Verpflichtungen und abgegebenen
Zusicherungen zu achten; 

6. verlangt erneut, dass sich Israel in Durchführung der
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats aus dem ge-
samten besetzten syrischen Golan bis zur Linie vom 4. Juni
1967 zurückzieht;

7. fordert alle betroffenen Parteien, die gemeinsamen
Schirmherren des Friedensprozesses und die gesamte interna-
tionale Gemeinschaft auf, alle erforderlichen Anstrengungen
zu unternehmen, um die Wiederaufnahme des Friedensprozes-
ses und seinen Erfolg sicherzustellen, indem sie die Resolu-
tionen 242 (1967) und 338 (1973) des Sicherheitsrats durch-
führen;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 61/28
Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 4. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.27 und Add.1, einge-
bracht von: Armenien, Australien, Barbados, Belarus, Benin, Botsuana, Brasilien,
China, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Ghana, Guinea,
Guyana, Indonesien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lesotho, Lettland,
Liberia, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mauritius, Moldau, Namibia, Neusee-
land, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea, Rus-
sische Föderation, Schweden, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Thailand, Ukraine, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

61/28. Die konfliktfördernde Rolle von Diamanten: Zer-
schlagung der Verbindung zwischen dem illegalen
Handel mit Rohdiamanten und bewaffneten Kon-
flikten als Beitrag zur Verhütung und Beilegung
von Konflikten

Die Generalversammlung,
in Anbetracht dessen, dass der Handel mit Konfliktdia-

manten nach wie vor ein ernstes Problem für die internationale
Gemeinschaft darstellt, das unmittelbar mit der Schürung be-
waffneter Konflikte, den Aktivitäten von Rebellenbewegun-
gen zur Untergrabung oder zum Sturz rechtmäßiger Regierun-
gen sowie dem unerlaubten Handel mit Rüstungsgütern, ins-
besondere Kleinwaffen und leichten Waffen, und deren Ver-
breitung in Verbindung gebracht werden kann, 

sowie in Anbetracht der verheerenden Auswirkungen, die
durch den Handel mit Konfliktdiamanten geschürte Konflikte
auf den Frieden und die Sicherheit der Menschen in den be-
troffenen Ländern haben, und der bei solchen Konflikten be-
gangenen systematischen und schweren Menschenrechtsver-
letzungen, 

ferner in Anbetracht der negativen Auswirkungen solcher
Konflikte auf die regionale Stabilität sowie der Verpflichtun-
gen, welche die Charta der Vereinten Nationen den Staaten im
Hinblick auf die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit auferlegt, 

daher anerkennend, dass unbedingt auch weiterhin Maß-
nahmen zur Eindämmung des Handels mit Konfliktdiamanten
getroffen werden müssen, 

72 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. Deutsche Übersetzung:
dBGBl. 1954 II S. 781, 917; LGBl. 1989 Nr. 21; öBGBl. Nr. 155/1953;
AS 1951 300.
73 Siehe Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Con-
ventions and Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford Univer-
sity Press, 1915). Deutsche Übersetzung: dRGBl. 1910 S. 107; öRGBl.
Nr. 180/1913; SR 0.515.112.




